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20. 9. 2011 
Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren!

Seit dem Forum Ostarrichi 2009 unter dem Thema „Menschenwürde versus Menschenverachtung“ hat der KLRÖ die Gefährdungen für die Achtung der Menschenwürde in der heutigen österreichischen Gesellschaft zu einem seiner zentralen Anliegen gemacht. Am 20. 4. 2010 hat Präsident Neugebauer mit uns zur ersten Veranstaltung unter dem Titel „Schutz der Menschenwürde in Österreich“ eingeladen. Damals hat sich Dr. Karl Korinek mit internationalem und österreichischem Verfassungrecht befasst, Dr. Günter Virt mit dem Lebenssschutz und Dr. Wolfgang Mazal mit Bestimmungen im Sozial- und Arbeitsrecht. Sie können diese Beiträge auf der Website des KLRÖ www.laienrat.at unter Vorträge, INDEX und „Menschenwürde“ nachlesen. Noch immer gelten die damals geäußerten Wünsche: Verankerung der Menschenwürde in der österreichischen Verfassung, Ratifikation der Menschenrechtskonvention des Europarates zur Biomedizin, Verankerung des Euthanasieverbots in der Verfassung, Verbot des Klonens von Menschen, auch des therapeutischen Klonens, Verbesserungen bei manchen Bestimmungen des Sozial- und Arbeitsrechts.

Ich habe schon damals betont, dass in einer solchen Veranstaltung immer nur einige Aspekte dieses umfassenden Themas behandelt werden können, und bin daher auch Herrn Präsidenten Neugebauer sehr dankbar dafür, dass wir heute das Thema weiter entwickeln können. Dr. Korinek hat schon darauf hingewiesen, dass es in nationalen und internationalen Rechtsdokumenten keine einheitliche Lesart der Menschenwürde und ihrer jeweiligen rechtlichen Verbindlichkeit gebe. Das liegt wohl auch daran, dass „Menschenwürde“, human dignity, dignité de l’homme, dignitas humana ein zwar häufig verwendeter, aber recht unterschiedlich verstandener Begriff geworden ist. Sosehr auch den Mitgliedern des KLRÖ religiöse und theologische Begründungen beim Verständnis von „Menschenwürde“ helfen, so ist klar, dass in einem weltanschaulich neutralen Staat eine breitere gemeinsame Basis für Rechtssetzung und Rechtsprechung gefunden werden muss. Deswegen sollen heute philosophische, medizinethische und verfassungsrechtliche Fragen und Grundlagen im Blickpunkt stehen. Begründung und Inhalt dieses Wertes bzw. dieses Rechtsbegriffs, eines Begriffs, „der eine enorme Klangfülle in unterschiedlichen Kontexten aufweist“, wie der Philosoph Heiner Bielefeldt kürzlich in einem Interview in der FURCHE gesagt hat, sind ja für die unterschiedlichen Gruppen der Gesellschaft schwer auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und doch war und ist das weiterhin Aufgabe der Gesellschaft und des Staates, vor allem, wenn die Unantastbarkeit der Menschenwürde als zentrales Grundrecht anerkannt wird, wie im Grundrechtekatalog der EU an erster Stelle festgehalten worden ist.  

Wenn wir heute einige Bereiche dieser umfassenden Thematik behandeln, ist uns allen sicher bewusst, dass bei diesem Thema unter anderem auch der „Schutz der Menschenwürde“ „bei Behinderten“, „in der Erziehung“, „im Alter und bei der Pflege“, „im politischen Alltag und Diskurs“, „gegenüber Sekten und Fundamentalismen“, „für Asylanten und Flüchtlinge“, „im Strafvollzug“ einbezogen werden könnte. Heute sollten wir uns aber auf die im Programm angegebenen Bereiche konzentrieren und zu diesen Teilbereichen beitragen.
Es bleiben noch genug Herausforderungen zu weiteren Veranstaltungen.
Mag. Wolfgang Rank, Präsident des KLRÖ

